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73.

Landtags-Abschied für den XIX. Landtag des Großherzogthums.
Oldenburg, 1876 Juli 11.

26ir Nikolaus Friedrich Peter, von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg, Erbe zu Norwegen, Herzog
von Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dithmarschen
und Oldenburg, Fürst von Lübeck und Birkenseld, Herr
von Jever und Kuchhausen re. rc.
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verkünden nach dem Schluß des XIX . Landtags nachfol¬
genden Landtags -Abschied:

tz. 1.

Die nachstehenden Gesetze sind nach erfolgter verfas¬
sungsmäßiger Zustimmung des Landtags publicirt worden . ^

X ) Für das Großherzogthum.

1. ein Gesetz , betreffend Verkündigung eines Gehalts-
Regulativs für den staatlichen Schuldienst und das Bau -,
Vermessnngs - und Forstwesen des Großherzogthums.

L) Für das Herzogthum Oldenburg.

2 . ein Gesetz , betreffend die Besoldungsverhältnisse
der bei der Verwaltung der Zölle und indirecteu Abgaben !
angestellteu Beamten,

3 . ein Gesetz , betreffend die Einführung einer zweiten S
Prüfung für die evangelischen Volksschullehrer , !

4 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des tz, 60 der ^
Auctionator -Orduung vom 14 . Mai 1844.

8. 2. !
>

Mit Beziehung auf den vom Landtage geäußerten!
Wunsch einer weniger kostspieligen Organisation der Be - !
Hörden im Fürstenthum Birkenfeld bemerken Wir , daß bei ^
der bevorstehenden neuen Organisation der Gerichte selbst - ^
verständlich der Kostenpunkt Berücksichtigung finden wird , j
Ob eine weitere Vereinfachung der Verwaltung thunlich !
ist , wird erwogen werden.

8 - 3.

Eine Hinausschiebung des Termins für das Inkraft¬
treten des Gesetzes vom 3 . April d . I . über die Ausfüh
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rung der Zwangsvollstreckungendurch Pfändung haben
Wir für angemessen nicht erachtet, da durch eine solche nur
einzelne Harten beseitigt, keineswegs aber alle Schwierig¬
keiten aufgehoben worden sein würden, überdies dadurch
die Durchführung der Hypotheken-Reform verzögert worden
wäre.

8. 4. '

In Betreff des Antrages des Landtages wegen Vor¬
legung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die politi¬
schen Rechte der Altkatholiken behalten Wir Uns weitere
Entschließung vor.

8- ö.

Den Antrag des Landtages wegen Vorlegung eines
Gesetzentwurfes, betreffend die Förderung der Holzcultur
ans genossenschaftlichem Wege werden Wir in Erwägung
nehmen.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrist
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben ans dem Schlosse zu Rastedt, den 11. Juli
1876.

(U 8.) 'Peter.

v. Berg . Mutzenbecher.

Brauer.
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74.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Len Artikel 4 des

Gesetzes vom 3 . April 1876 , betreffend die Sichcrheitsbefieltnng der
Vormünder und Curatoren.

Oldenburg , 1876 Juli 12.

Mit Höchster Genehmigung macht das Staatsmini¬
sterium hiermit bekannt , daß der erste Absatz des Artikels 4
des Gesetzes vom 3 . April d . I . , betreffend die Sicherheits¬
bestellung der Vormünder und Curatoren , am Schluffe

nicht:

„ - nachdem derselbe über den Umfang gehört
worden , erwirken . "

sondern:

/,- nachdem derselbe über den Umfang , so¬
weit thunlich,  gehört worden , erwirken,"

zu lauten hat ; die Worte „soweit thunlich " sind lediglich
in Folge eines Redaktionsfehlers ausgelassen worden.

Oldenburg , 1876 Juli 13.

Staatsmüllsterium.

Departement der Justiz.

Mutzenbecher.

Brauer.



295

.M 75.
Bckanntniachung des Staatömmisteriums , betreffend das dem Maschinen¬

bauer , Herrn Joseph Wesselmann , in Firma Wesselmann und Sohn,
jn Nieholte , Gemeinde Lastrup , ertheilte Erfindungs -Patent.

Oldenburg , 1876 Juli 12.

Das Staatsministerinm macht hiemit bekannt , daß
dem Maschinenbauer , Herrn Joseph Wesselmann , in Firma
Wesselmann nnd Sohn , in Nieholte , Gemeinde Lastrup , ein
Patent auf eine verbesserte Dreschmaschine , nach Maßgabe
der beim Staatsnünisterium , Departement des Innern,
niedergelegten Zeichnungen und Beschreibung , soweit die¬
selbe als eigenthümlich und nicht bereits bekannt zu be¬
trachten ist und ohne Jemanden in der Anwendung be¬
kannter Theile zu hindern , für das Großherzogthum aus
die Dauer von fünf Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt
worden ist , daß das Patent erlöschen soll , wenn nicht bin¬
nen Jahresfrist , von heute angerechnet , nachgewiesen wird,
daß dasselbe innerhalb des Deutschen Reichs zur bleibenden
Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , 1876 Juli 12.

Staatsministcrium.
Departement des Innern,

von Berg.

Brauer.
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